
Aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 21. Oktober 2025 

wird folgend berichtet und die gefassten Beschlüsse bekannt 

gegeben: 

 

Einwohnerfragestunde 

Herr Marius Maucher, Vorstand der Schalmeienkapelle, bedankt sich im Namen des Vereins 

bei der Verwaltung einschließlich des Bauhofs sowie bei den Baindter Bürgerinnen und 

Bürgern für das gelungene Weinfest auf dem neuen Dorfplatz. 

 

Bericht der Bürgermeisterin 

Sanierung der Fassade des Rathauses: Die Arbeiten an der Fassade des Rathauses werden 

voraussichtlich in spätestens zwei Wochen abgeschlossen. 

Photovoltaikanlage auf der Sporthalle 

Der Beginn der Arbeiten an der PV-Anlage auf der Sporthalle ist für den 22. Oktober 

vorgesehen. Die Bauzeit beträgt etwa drei Wochen. 

Antrag auf LKW-Durchfahrtsverbot in der Schachener Straße 

Laut Polizei und Straßenverkehrsamt besteht keine Notwendigkeit für ein LKW-

Durchfahrtsverbot mit dem Zusatz „Anlieger frei“. Eine Anordnung wäre nur zulässig, wenn 

eine besondere Gefahrenlage vorliegt, die über das normale Maß der Verkehrssicherheit 

hinausgeht. Eine Verkehrszählung ergab eine Frequenz von 11 bis 19 LKW pro Tag, was 

weniger als einem LKW pro Stunde entspricht. Ein massiver Schleichverkehr ist somit nicht 

erkennbar. Ein Antrag auf mobile Radarkontrollen wurde gestellt. Seit Anfang September ist 

in der Schachener Straße eine mobile Geschwindigkeitstafel aufgestellt. 

 

Erneuerung Wasserleitung und Straßensanierung von der Hirschstraße bis zum Ortseingang 

Sulpach 

Beschluss: Das Ingenieurbüro Schranz + Co., Bad Saulgau, erhält den Auftrag zur Planung und 

Ausschreibung für die Erneuerung der Wasserleitung und Sanierung der Hirschstraße 

zwischen Baindt und Sulpach. 

 

Gewerbeflächenpolitik und Ansiedlungskriterien für das „Interkommunale Gewerbegebiet 

Mittleres Schussental“ (IGMS) 

Beschluss:  

1. Der Gemeinderat stimmt den Leitlinien für die Vermarktung von Gewerbegrundstücken zu. 



2. Die Verbandsvertreter werden ermächtigt über das Mandat Baindts in der 

Verbandsversammlung des IGMS der Gewerbeflächenpolitik und den Ansiedlungskriterien für 

das „Interkommunale Gewerbegebiet Mittleres Schussental“ zuzustimmen. 

 

Vergabe der Baugrundstücke im Baugebiet Lilienstraße 

Beschluss:  

1. Der Gemeinderat stimmt der Veräußerung der in der Auswertungstabelle aufgeführten 
Bauplätze im Baugebiet „Lilienstraße“ nach dem Einheimischenmodell gemäß § 92 der 
Gemeindeordnung (GemO) an die dort genannten Bewerberinnen und Bewerber zu. 

2. Der Gemeinderat stimmt der Vergabe der drei Bauplätze im Baugebiet „Lilienstraße“ im 
Höchstgebotsverfahren gemäß der Auswertungstabelle zu. 

3. Die Verwaltung wird ermächtigt, die Bauplätze entsprechend den Beschlüssen zu 
vergeben und die notwendigen Vertragsabschlüsse vorzubereiten und durchzuführen. 

 

Konzeptvergabeverfahren Fischerareal - weiteres Vorgehen 

Beschluss: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, im Zeitraum Herbst 2025 bis Frühjahr 2026 den 
Vergabeabschnitt im Fischerareal mit den beiden Baukörpern A und B im Baufeld 1 
durchzuführen. 

2. Die Grundzüge der Konzeptvergabe in diesem Vergabeabschnitt sollen vom ersten 
Abschnitt übernommen werden, ergänzt um die Möglichkeit bei einer vom Gemeinderat 
als ungenügend beurteilten Qualität der Bewerbungen keine Reservierungsvereinbarung 
abschließen zu müssen. Des Weiteren wird die Ausschreibung so ergänzt, dass für das 
Baufeld 1 keine zweistufige Vergabe notwendig ist. 

 

Bauantrag zur Errichtung eines Betriebsleiterwohnhauses mit Garage und 
Nutzungsänderung einer bestehenden Betriebsleiterwohnung in einen Altenteiler im EG 
und einer Wohnung für einen landwirtschaftlichen Mitarbeiter im DG auf Flst. 473 und 476, 
Wickenhauser Straße 80 + 82 

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum Bauantrag wird erteilt. 

 

Erneute Beratung über den Bauantrag zum Einbau von Zimmern für Mitarbeiter in ein 

ehemaliges Scheunenteil auf Flst. 1199, Hirschstraße 200 

Beschluss: Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Abs. 1 BauGB zum vorliegenden 

Bauantrag wird erteilt. 

 

Gebührenkalkulation der Wasserversorgungsgebühren  



Kalkulationszeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 sowie 01.01.2026 - 31.12.2026 - Änderung der 

Wasserversorgungssatzung 

Beschluss:  

1. Die Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2025 und 2026 werden auf Grundlage 

der in Anlage 1 dargestellten Nachkalkulation wie folgt festgesetzt: 

Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter für das Jahr 2025     1,78 € netto 

Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter  für das Jahr 2026     1,95 € netto 

2. Der Satzung zur  Änderung  der  Satzung  über  den  Anschluss  an  die  öffentliche 

Wasserversorgungsanlage  und  die  Versorgung  der  Grundstücke  mit  Wasser 

(Wasserversorgungssatzung  –  WVS)  der  Gemeinde  Baindt  gem.  Anlage 2  wird zugestimmt.  

3. Der Verzicht auf  Gewinnerzielung  beim  Eigenbetrieb  Wasserversorgung  bleibt weiterhin 

erhalten.   

4. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung erhebt  Gebühren  für  die  öffentliche  Einrichtung  

Wasserversorgung.  Es wird als Gebührenmaßstab für die Verbrauchsgebühr weiterhin der 

Frischwassermaßstab und die Grundgebühr gestaffelt nach der Zählergröße erhoben.  

5. Dem  vorgeschlagenen  Kalkulationszeitraum  der  Gebührenkalkulation  vom 01.01.2025 

bis 31.12.2025 und 01.01.2026 bis 31.12.2026 wird zugestimmt.  

6. Es werden Gebühren unter der Berücksichtigung rein abgabenrechtlicher Aspekte erhoben.  

Im Bereich des  wirtschaftlichen  Unternehmens Wasserversorgung  ist  der Eigenbetrieb  

Wasserversorgung  Baindt  nicht  an  die  Ausgleichsfristen  nach  § 14 Abs. 2 Satz 2 

Kommunalabgabengesetz (KAG) gebunden. Es soll jedoch eine Orientierung hieran erfolgen.  

7. Der ausgewiesene Jahresgewinn 2024 wird in Höhe von +128.477,43 € wird mit dem 

Verlustvortrag in Höhe von -73.470,38 verrechnet.  

 

Zuschussantrag für eine Fachkräfteförderung zur Umsetzung des Klimamobilitätsplanes 

Beschluss: 

1. Der Gemeinderat nimmt die Fördermodalitäten zur Kenntnis. 

2. Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Gemeinden Baienfurt, Baindt und Berg gemeinsam 

einen Antrag auf Förderung einer 75% bis 90%-Fachkraft zur Umsetzung des 

Klimamobilitätsplanes stellen. 

 



Bürger- und Ratsinformationssystem 

Über das Bürger- und Ratsinformationssystem haben alle Bürgerinnen und Bürger die 

Möglichkeit, die Tagesordnung sowie die entsprechenden Sitzungsunterlagen 

einzusehen. Sie können das System über den folgenden Link oder den 

nebenstehenden QR-Code aufrufen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne in der 

Gemeindeverwaltung zur Verfügung.  

https://baindt.ris.kommune-aktiv.de/seite/de/rathaus/02/WB/Ratsinformationssystem.html 

 

https://baindt.ris.kommune-aktiv.de/seite/de/rathaus/02/WB/Ratsinformationssystem.html

